
 
 

Anlage zur „Anfrage zur Unterstützung durch das Beratungs- und Förderzentrum vor Einschulung“ 

Name des Kindes: ________________________________ Schule: ____________________________ 

 

Bei Antragstellung sind die Kriterien zur Beratung vor Einschulung des Staatlichen Schulamtes 

für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landeshauptstadt Wiesbaden vom 09.09.2020 zu 

berücksichtigen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Bitte als Rücklauf dem Antrag beilegen!) 

Nach Rücksprache der Schulleitung der Grundschule mit der BFZ-Lehrkraft, wird die Beratung 

beantragt,… 

Bitte 

ankreuzen! 

… weil ein Kind aufgrund von sozial-emotionalen Auffälligkeiten in der Kita nur mit Hilfe von 

Eingliederungshilfe oder zusätzlichem personellem Aufwand betreut werden konnte. 
 

… weil der Verdacht einer Autismus-Spektrum-Störung besteht bzw. eine entsprechende außerschulische 

Diagnostik vorliegt. 
 

 

…  weil  der Verdacht eines Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung mit dem Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung besteht bzw. eine entsprechende außerschulische Diagnostik vorliegt und eine 

Beschulung an der Grundschule geplant ist. 

 

…  weil  die Beschulung in einer Förderschule von den Eltern gewünscht wird (im Bereich geistige 

Entwicklung und Sprache) 
 

 

…  weil  ein Kind körperlich- motorische Beeinträchtigungen hat und es um die Umsetzung der inklusiven 

Beschulung (baulich: Schulträger; Beantragung Eingliederungshilfe) geht oder die Aufnahme in die 

Förderschule eine Option ist.  

 

…  weil  ein Kind trotz vorrangegangener Rückstellung vom Schulbesuch nicht schulfähig erscheint. 
 

Eine Beratung erfolgt nicht,…. 

… bei Auffälligkeiten im Bereich Lernen, Konzentrations- und/ oder Wahrnehmungsfähigkeit, die eine Einschulung an der 

Grundschule trotzdem möglich macht. 

… wenn das Kind über mangelnde Deutschkenntnisse verfügt. 

… wenn das Kind mit Migrationshintergrund noch nicht lange in Deutschland lebt/ der Zuzug noch kein ½ Jahr zurückliegt. 

… wenn Auffälligkeiten in der Entwicklung (Lernen/ Sprache/ esE/ Motorik) erkennbar sind, die eine weitere Beratung durch 

das BFZ nach Schuleintritt notwendig machen. 

Ergänzende Bemerkungen:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 


